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Technische Vorbemerkungen Zimmerer- und Dacharbeiten 

Globale Angaben zum Bauvorhaben 

Name und Anschrift des Auftraggebers: 
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 
Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg 
vertreten durch: Sprinkenhof GmbH 
Burchardstraße 8 
20095 Hamburg 

1.1 Beschreibung des Bauvorhabens 
Umbau Finkenau 42 für den Studienschwerpunkt Film der HFBK mit Anbindung an den Campus 
Lerchenfeld 2 

1.2 Angaben zur Örtlichkeit 
Anschrift der Baustelle: 
Finkenau 42, 22081 Hamburg, bzw. Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg 

1.3 Termine und Fristen 
Vorgesehener Beginn der Arbeiten: 31. KW 2022 
Geplante Dauer der Arbeiten: 44. KW 2022 

1.4 Gerüste 
Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:  
Lastklasse: 3 + 4 
Breitenklasse: 0,70 + 0,90 
Höhe der obersten Gerüstlage in m: 16,00 m 
Geplanter Aufbautermin: 27. KW 2022 
Geplanter Abbautermin: 45. KW 2022 

1.5 Angaben zur Baustelle 

1.5.1 Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das äußere Erscheinungsbild ist durch die Sanierung mit 
Ausnahme des 2. Treppenhauses und der Brüstung über dem Kino nicht zu verändern. Das 
Denkmalschutzamt wird die Baumaßnahme vor Ort begleiten. 

1.5.2 Dachflächen 
Flachdachflächen über dem zukünftigen Kino und über dem Nebenflügel (TRH 2) 
das Hauptdach ist ein vierseitiges Walmdach mit einem umlaufend; durch eine Holzverzierung betonten 
Dachknick. 
Beidseits sind niedrigere Walmdächer 
Dachneigung: Walmdachflächen > 45°, Mansarddach ca. 60° 
Zahl der Dachflächen: 4 Hauptdachflächen 
Zahl der Nebendachflächen: 6 Nebendachflächen 

1.5.3 Dachziegel:  S-Hohlpfanne, Tonziegel, anthrazit, von der Innenseite vermörtelt. 

1.5.4 Das Hauptdach bleibt ungedämmt und ist zu warten und zu reparieren. Die Vermörtelung ist in 
Teilen schadhaft (siehe Fotos) 

1.5.5 Die seitlichen Walmdächer werden umgedeckt und erhalten eine Zwischensparrendämmung. 

1.5.6 Aufgrund des Denkmalschutzes und des gewünschten einheitlichen Erscheinungsbildes werden die 
vorhandenen Dachziegel wieder eingedeckt. Fehlende Dachziegel werden durch neue Ziegel an den 
weniger einsichtigen Flächen ersetzt. Ggf. ist hier eine Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt und der 
Bauleitung erforderlich.  

1.5.7 Die Walmdächer erhalten auf der Innenseite eine Trockenbauverkleidung, die in Verbindung mit der 
Mineralfaserdämmung (A1) einen feuerbeständigen Abschluss bildet. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem AN Trockenbau. Schnittstelle bzw. Leistungsgrenze für die Arbeiten dieses LVs ist die Dampfbremse. 
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1.5.8 Das süd-östliche Walmdach wird für die Arbeiten durch den AN Gerüste eingehaust, so dass 
Witterungsschutz besteht. 

1.5.9 Die vorhandene Blitzschutzanlage ist in Zusammenarbeit mit dem AN Blitzschutz zu demontieren 
und wieder herzustellen. Der Blitzschutz wird durch den AN Blitzschutz gemäß den Anforderungen 
„Versammlungsstätte“ ergänzt. 

1.6 Nachbarschaft und Umgebung 
Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.  
Art der Bauwerke: Kindergarten und Kunsthochschule. 
Aufgrund der beengten Verhältnisse im öffentlichen Raum wird die BE-Fläche auf dem Schulhof 
eingerichtet. 
Die Erschließung erfolgt über die Sackgasse „Finkenau“ 

1.7 Allgemeines 
Erkennt der Anbieter, dass Leistungen nicht umfassend beschrieben sind, so hat er dieses schriftlich 
mitzuteilen. 
Vor Abgabe des Angebotes wird eine Objektbesichtigung empfohlen.  

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer (AN) mit dem Auftraggeber (AG) festzulegen, wo das zu 
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau 
beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. 

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit 
verbindlichen Maßangaben vorliegen. 

Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen, oder Schäden an der 
fertigen Leistung zu befürchten, ist der AN gemäß VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Nr. 3 sowie VOB Teil C, DIN 18 
363, 18 364 und 18 366 Absatz 3.1.1. verpflichtet, dies unverzüglich der Bauleitung zu melden. 

Für Ausführung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neuesten technischen Richtlinien und 
Herstellervorschriften. 

1.8 Lage und Transportwege 
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Untergeschoss bis Dachgeschoss 

1.9 Verkehrssicherung 
Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer 
herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im 
ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Fertigstellung der 
eigenen Arbeiten. 

2.0 Mitgeltende Normen und Regeln: 
Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage Zimmererarbeiten 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18334 – Zimmer- und Holzbauarbeiten 

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig„, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

 DIN 4172 DIN 18542 Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern 
aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung  

 DIN 68364 Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und Festigkeiten  
 DIN EN 335 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, 

Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten  
 DIN EN 350 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der 

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff  
 DIN EN 351-1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Mit Holzschutzmitteln behandeltes 

Vollholz - Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme  
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 DIN EN 384 Bauholz für tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte für 
mechanische Eigenschaften und Rohdichte  

 DIN EN 460 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von 
Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in 
den Gefährdungsklassen  

 DIN EN 822 -826 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen 
 DIN EN 844 Normenreihe: Rund- und Schnittholz - Terminologie  

DIN EN 912 Holzverbindungsmittel - Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz  
 DIN EN 1313-1 Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 1:  
 DIN EN 1380 Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, 

Stabdübeln und Bolzen  
 DIN 68365 Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz  
 DIN 68800-3 Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln  
 DIN EN 335 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, 

Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten  
 DIN EN 350 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der 

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff  
 DIN EN 460 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von 

Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in 
den Gefährdungsklassen  

 Broschüre SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe Herausgeber: 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) 

 BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, 
Steinwolle) Handlungsanleitung Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere  

 IVD-Merkblatt Nr. 19-2 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern 
und -profilen. Teil 2: Luftdichte Ebene 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)  

 IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. 
(IVD)  

 IVD-Merkblatt Nr. 27 Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit 
spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)  

 VdS 2021 Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 

2.1 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid 
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben. Bei nicht genormten Stoffen 
und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben 
Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. 
Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine 
Belästigung durch Geruch hervorrufen. 

2.2 Angaben zur Ausführung, Allgemeines 
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu 
entfernen. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, 
dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. 
Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit 
verbindlichen Maßangaben vorliegen. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden. Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf 
das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. 
Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn 
diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden 
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines 
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anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In 
beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der 
Schadensbehebung zu ermöglichen.  
Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen 
grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu 
vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von 
Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.  
Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind vom Statiker abzunehmen. Hierüber ist ein 
Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung dem Auftraggeber auszuhändigen. 
Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Plänen oder der Ausschreibung entsprechende Bedingungen oder 
Umstände auftreten oder Holzschädigungen vorgefunden werden, ist umgehend die Bauleitung zu 
verständigen.  
Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dürfen nur mit speziellen Geräten hergestellt 
werden; das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulässig. 

2.3 Dämmungen 
Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln der BG Bau Fach Info Gefahrstoffe 
Prävention Mineralwolle-Dämmstoffe zu beachten.  
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung Herausgeber: 
Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere. 

2.4 Holzschutz 
Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-3 sowie allen 
sonstigen Bauteilen, insbesondere in ständig oder zeitweise von Menschen genutzten Räumen, sind keine 
vorbeugenden chemischen Holzschutzmittel anzuwenden.  
Balkenköpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit einem chemischen 
Holzschutz nach DIN 68800-3 zu versehen. Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 7 DIN 
68800-3 zu übergeben. Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 7 DIN 68800-3 ist so 
anzubringen, dass es auch nach dem Einbau der Hölzer noch sichtbar ist. Bei sichtbar bleibenden Hölzern 
ist zuvor mit der Bauleitung die Stelle der Anbringung abzustimmen. Die Verträglichkeit zu vorhandenen 
Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu prüfen. Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche 
Einschränkungen bei zu erwartender malermäßiger Behandlung der Bauteile zu beachten sind. 

2.5 Angaben zur Abrechnung 
Auffangnetze nach § 9 DGUV Vorschrift 38, die nur dem Schutz der Mitarbeiter des Auftragnehmers 
dienen, zählen zu den Nebenleistungen nach Abschnitt 4.1.4 DIN 18299 

3.1 Mitgeltende Normen und Regeln (ergänzend zu 2.1): 

Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage Dachdeckungsarbeiten 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18338 – Dachdeckungsarbeiten 

 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 
 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen 
 DIN 55634-1 Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen 

Bauteilen aus Stahl - Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren 
 DIN 55634-2 Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden 

dünnwandigen Bauteilen aus Stahl - Teil 2: Überwachung und Zertifizierungsanforderungen 
 DIN EN 508-1 Dachdeckungs- und Wandbekleidungsprodukte aus Metallblech - Spezifikation für 

selbsttragende Dachdeckungsprodukte aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem 
Stahlblech - Teil 1: Stahl  

 DIN EN 516 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des 
Daches - Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte  

 DIN EN 517 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken  
 DIN EN 546 Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen - Folien  
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 DIN EN 826 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei 
Druckbeanspruchung  

 DIN EN 10088-1 Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle  
 DIN EN 10088-2 Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band 

aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung  
 IVD-Merkblatt Nr. 19-1 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. 

Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern 
und -profilen. Teil 1 Außenbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)  

 VDS 2047 Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten Herausgeber: Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)  

 VdS 2216 Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)  

 ZVDH-Fachregel Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen Herausgeber: 
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Fachregel Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk Herausgeber: Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Fachregel Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln Herausgeber: Zentralverband des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Merkblatt Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Merkblatt Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen Herausgeber: Zentralverband des 
Deutschen Dach  

 ZVDH-Fachregel Regeln für Abdichtungen - mit Flachdachrichtlinie - Herausgeber: 
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für verdeckte Teile, 
Formstücke und Verbindungs- und Befestigungsmittel. 
Außenwandbekleidungen: Die Gerüstverankerung sowie der Ablauf des Gerüstabbaus in Abhängigkeit 
vom Wandbekleidungssystem sind mit dem für den Gerüstbau verantwortlichen Unternehmen und der 
Bauleitung abzustimmen.  

3.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Für Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu verwenden. 
Dachdeckungsmaterialien einschließlich der Formstücke dürfen keine wesentlichen Farbunterschiede 
aufweisen.  

Dachlatten müssen den Anforderungen von Abschnitt 3.5 ATV DIN 18334 entsprechen. 
Nägel zur Befestigung von Latten und Brettern müssen eine Länge von mindestens der 2,5-fachen 
Holzdicke haben und einen Flachkopf besitzen. 

3.3 Angaben zur Ausführung Allgemeines 
Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-
Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen 
zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.). Der Auftragnehmer 
hat die Einhaltung der Regeldachneigung als Mindestdachneigung für die ausgeschriebene Deckung zu 
prüfen, insbesondere an Schleppdächern und Gauben.  
Nach Fertigstellung der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen, Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfällen, Mörtelresten u. 
ä. zu reinigen. 

3.4 Dämmungen  
Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie dürfen nicht lediglich mit 
Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu 
versehen. Auch für die Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen sind im Regelfall 
Dichtungsbänder zu verwenden. Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht.  

Dickenzunahme bei der Verwendung von Mineralwollematten darf die Hinterlüftung belüfteter 
Konstruktionen nicht behindern, ggf. sind Distanzleisten einzubauen. Bei der normgerechten Bemessung 
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von Lüftungsöffnungen ist die Einengung bzw. Verminderung durch Insektenschutzgitter zu beachten, der 
Nettoquerschnitt ist einzuhalten.  
Dämmungen in Steildächern sind so einzubauen, dass ein Abgleiten verhindert wird. Das gilt auch bei der 
Verwendung von Dämmplatten und Dämmkeilen.  
Im unmittelbaren Bereich von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm leicht abzuschrägen.  

3.5 Sanierung 
Bei Dacherneuerungsarbeiten darf grundsätzlich nur so viel abgedeckt werden, wie auch am gleichen Tag 
eingedeckt werden kann. Diese Leistungen dürfen bei Witterungsverhältnissen, die sich nachteilig auf die 
Leistung oder die vorhandene Bausubstanz auswirken können, nur ausgeführt werden, wenn durch 
geeignete Maßnahmen Schäden ausgeschlossen werden können. 
Für das süd-östliche Walmdach ist eine komplett Einhausung als Witterungsschutz durch den AN 
Gerüstbau vorgesehen. 

3.6 Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdächer 
Unterspannungen und Unterdeckungen müssen - auch wenn sie diffusionsoffen sind - Wasser führen 
können. Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu erwartenden Temperaturen zu gewährleisten. 
Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu lagern, dass sie 
eine optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser 
Zeit in kleineren Flächen und mit geringerem Durchhang zu verlegen.  
Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit sind für die 
Verklebung bei niedrigen Temperaturen geeignete Klebebänder zu verwenden. Am First belüfteter Dächer 
muss die Unterspannung oder Unterdeckung so angebracht werden, dass die Wirkung des Lüftungsfirstes 
nicht beeinträchtigt wird. Nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen sollen ca. 50 mm unterhalb des 
Scheitelpunktes enden. Darüber ist eine den First überdeckende Bahn mit Lüftungsöffnungen o.ä. zu 
verlegen. Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken in der Unterspannung oder 
Unterdeckung unbedingt zu vermeiden. Wird ein wasserdichtes Unterdach über die Bauphase hinaus 
gefordert, sind die Konterlatten in die wasserdichte Ausführung einzubeziehen; Nähte und Stöße sind zu 
verkleben. Bei Unterdeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen, die 
Schnitte sind abzudichten. 

3.7 Dachziegeldeckung  
Bei der Verwendung konischer Firstziegel ohne Falz muss die Längsüberdeckung mindestens 40 mm 
betragen.  
Bei Trauf- und Mansardgesimsen sollen die Gesimsbretter u. dgl. erst nach der Deckung der Dachfläche 
zugeschnitten und angebracht werden. 
Sind Ableitungen für Blitzschutz vorgesehen, sollen die Ableitungsstützen zugleich mit der Deckung 
eingebaut werden.  
Ist ein Rinneneinhang (Traufblech) vorgesehen, sollen die Ziegel der untersten Reihe nicht in die Rinne 
hineinragen.  
Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich 
nicht zulässig. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und 
Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen und 
zu mischen. Der Bauherr ist vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu 
ersuchen.  
Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders auf der windabgewandten Seite der geneigten 
Dachfläche und im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen. Die Verklammerung von 
Ziegeln oder Dachsteinen ist, wenn keine Vorgabe im Leistungsverzeichnis enthalten ist, nach den ZVDH-
Fachregeln und den Vorschriften der Dachziegel-/Dachsteinhersteller entsprechend der Windzone und 
Dachneigung vorzunehmen. 

3.8 Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege 
Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur betreffs der Lage der Fenster 
dargestellt. Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der erforderlichen 
Brüstungshöhe vom Auftragnehmer festzulegen. 
Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. 
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3.9 Flachdachabdichtung 
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist 
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden 
sein. 
Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nähe von brennbaren Materialien, 
auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerlöscher in Bereitschaft zu halten.  
Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des 
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie abzukleben 
und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien.  
Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den Einläufen haben.  
Werden vor oder bei der Ausführung diesbezüglich Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren 
und mit ihr gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen.  
Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflächen.  

4.1 Mitgeltende Normen und Regeln: (in Ergänzung zu 2.1 + 3.1) 
Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage Klempnerarbeiten 
Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18339 – Klempnerarbeiten 

 DIN EN ISO 4042 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme  
 IVD-Merkblatt Nr. 19-1 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. 

Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern 
und – profilen. Teil 1: Außenbereich Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)  

 IVD-Merkblatt Nr. 25 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen in der Klempnertechnik 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)  

 VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten Herausgeber: Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 

 ZVSHK-Merkblatt T16 Merkblatt Bekleidungen von Oberflächen an Schornsteinen und 
Abgasanlagen in Klempnertechnik Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima  

 ZVSHK-Merkblatt T17 Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik Herausgeber: 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima  

 ZVSHK-Merkblatt T46 Merkblatt Turm- und Tafeldeckung in Klempnertechnik Herausgeber: 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima  

 ZVSHK-Merkblatt T76 Merkblatt Kleben in der Klempnertechnik Herausgeber: Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima  

 ZVSHK-Richtlinien Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade 
(Klempnerfachregeln) Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima  

 ZVDH-Fachregel Regeln für Abdichtungen – mit Flachdachrichtlinie Herausgeber: Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Fachregel Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk Herausgeber: Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Fachregel Blei im Bauwesen, Teil 1: Technische Regeln Herausgeber: Zentralverband des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 ZVDH-Merkblatt Merkblatt Äußerer Blitzschutz auf Dach und Wand Herausgeber: Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V.  

 Art des Daches, Dachform: Steildach, Flachdach 

4.2 Angaben zur Ausführung, Allgemeines  
Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten.  
Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.  
Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu wählen, dass 
Beulenbildung vermieden wird.  
Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese zuvor mit der Bauleitung abzustimmen. 
Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm tief einzulassen und 
elastisch zu verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit Dichtschnur und elastischer Verfugung 
anzubringen.  
Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind unter besonderer 
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Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen.  
Die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung von Längsfalzen bei Dachdeckungen ist mit stoß 
frei eingelegten Dichtungsbändern auszuführen. 

5.1 Sonstige Angaben 
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 
mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu 
den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch 
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

Folgende Ausführungsunterlagen sind der Leistungsbeschreibung als PDF beigefügt: 

1. Lageplan 
2. Architektenpläne: Grundrisse, Schnitte, Ansichten 
3. Positionsplan 2.OG 
4. Baureihenfolge-Aufzug-Treppe 
5. Fotodokumentation mit Verweis auf LV-Positionen 
6. Baubeschreibung 


